H i n w e i s e

und

Grundlagen

für Bewirtschaftung und Besatzmaßnahmen

in stehenden und fließenden Gewässern

Einleitung:

"Wo der Fisch stirbt, stirbt der Mensch".

Diese alte Indianerweisheit war das Motto der Angelfischer des Landesverbandes bei ihrer Umwelt​aktion 1985. Daraus ergibt sich analog als Umkehrformel:

"Wo der Fisch leben kann, kann auch der Mensch leben" 

zumindest auf die Wasserverhältnisse bezogen.

Diese Anklage der Angler gegen allgemeine Gewässerveränderungen und -verschmutzungen, muß für Sie die Basis sein, um ein vorbildliches Verhalten am Gewässer und ein verantwortungsbewuß​tes Behandeln des gesamten Gewässers mit allen darin und daran vorkommenden Tier- und Pflan​zenarten zu Ihrem Ziel zu machen.

Die menschlichen Eingriffe in die Natur, in unsere Gewässer und in den Fischbestand haben das natürliche Aufkommen und Gleichgewicht gestört.

Wir verändern und beengen einerseits den Lebensraum der Fische, verhindern oder schmälern die Laichmöglichkeiten und befischen andererseits unsere Gewässer intensiver und mit immer ausge​feilteren Methoden.

Sobald wir jedoch mehr als den natürlich anfallenden Ertrag abschöpfen und die durch den Men​schen verursachte Beeinträchtigung der natürlichen Laichmöglichkeiten ausgleichen wollen, müs​sen wir bewirtschaften, d.h. für den Angler häufig zuerst einmal - Besatzmaßnahmen durchzuführen. Doch so einfach ist das nicht!

Zur Hege der Fischbestände:

In allen Bundesländern ist die Pflicht zur Hege im Fischereigesetz verankert. Man versteht darunter alle Maßnahmen, die der Erhaltung des Fischbestandes dienen. Verlangt wird ein artenreicher Fischbestand, der dem Gewässer angepaßt ist. Der Altersaufbau, der Laichfischanteil und die Nahrungsversorgung für alle Fische muß gesichert sein.

Als erstes sollte in jedem Gewässer eine Bestandsaufnahme erfolgen, d. h. es ist im Idealfall ein Fischatlas zu erstellen. In diesem sollten nicht nur alle Fischarten einschließlich der Kleinfischarten enthalten sein, sondern auch Neunaugen, Krebse und Muscheln. Eine solche Inventarisierung, die auch Aussagen über die Häufigkeit der einzelnen Arten macht, ist Grundlage jeglicher Fischhege und gleichzeitig ein guter Beitrag zum Artenschutz, bzw. Naturschutz.

Ist eine Ergänzung des Fischbestandes erforderlich, sollte stets nur auf heimische Fischarten, möglichst sogar landesspezifische Rassen zurückgegriffen werden. Auf fremde Fischarten ist zu verzichten. So haben z. B. die ostasiatischen Gras- und Silberkarpfen bei uns nichts zu suchen. Solcherlei Besatzpraktiken sind als Faunenverfälschung zu betrachten und haben nichts mit Hege zu tun.

Es darf auch nicht vergessen werden, dass es entsprechende gesetzliche Regelung über den Besatz mit nicht-heimischen oder eingebürgerten Fischarten gibt, die rechtlich bindend sind (z. B. Landesfischereigesetz, Landesfischereiordnung, Bundesnaturschutzgesetz und Landespflegegesetz).

Zur Hege gehört auch die Entnahme von fangreifen Fischen, also "Ernte" genau wie in der Land- und Forstwirtschaft, wo ebenfalls zur Sicherung des Naturhaushaltes laufend ein Teil der Produktion abgeschöpft werden muß. Der Fang darf aber nicht nur einzelne Fischarten betreffen, sondern muß alle Arten umfassen. Ausgenommen sind nur die Kleinfischarten. Ein großes Problem bei vielen Fischereivereinen ist der Mangel an Fischgewässern, deren Zahl oder Größe oft so gar nicht mit der stetig wachsenden Mitgliederzahl zusammenpaßt. Hier helfen, um die Hegepflicht zu erfüllen, nur gewisse Fangbeschränkungen. Entweder darf nur eine bestimmte Anzahl der Mitglieder eine Jahreskarte erhalten, denn mehrfacher Besatz mit fangreifen Fischen, um alle Vereinsmitglieder zufrieden zu stellen, steht im Gegensatz zur Hegeverpflichtung, oder es werden nur Wochen- oder Tageskarten ausgegeben. Die Anzahl dieser Karten kann aus dem möglichen Jahresertrag und einer sinnvollen Jahresfangmenge/Angler errechnet werden.

Weiterhin besteht die - nach unserer Auffassung sinnvollste - Möglichkeit der Anpassung des Befischungsdrucks an die Mitglieder- oder  Erlaubnisscheininhaberzahl, indem für bestimmte Fischarten - entsprechend des Hegeziels - angepasste Fang- und Entnahmebeschränkungen festgesetzt werden.

Förderung der natürlichen Fortpflanzung:

Vielfach kann auf Besatzmaßnahmen verzichtet werden, wenn den vorhandenen Fischarten das Laichen erleichtert bzw. überhaupt ermöglicht wird. Im folgenden werden einige Hilfen aufgeführt:

· Für Durchwanderbarkeit der Gewässer ist zu sorgen, damit nicht nur Langstreckenwanderer wie Aal und Lachs, sondern auch Kurzstreckenwanderer wie z. B.  Bachforelle u. a. zu geeigneten Laichplätzen gelangen können.

· An bestimmten Stellen kann durch Einbringen von Kies und Sand die Fortpflanzung von Bodenlaichern unterstützt werden.

· Förderung von artenreichen Wasserpflanzenbeständen und Röhricht, auch Neuanpflanzung kann die Laichablage von Krautlaichern erleichtern.

· Keine Bagger- und Reinigungsarbeiten in Laichgebieten während der Laichzeit und Brutentwicklung.

Beurteilung der Gewässer:

Bevor wir ein Gewässer richtig besetzen können, müssen wir das Gewässer kennen und beurteilen lernen. D.h., wir müssen die Umweltfaktoren und Gewässergröße, die biologischen sowie die che​mischen Eigenschaften des Gewässers vorher untersuchen, denn danach richtet sich ja Besatzart und Besatzmenge.

Zunächst zur Größe des Gewässers.

Die Größe des Lebensraumes spielt für die Art, die Entwicklung und Anzahl der zu besetzenden Fische eine wichtige Rolle.

Mit ausschlaggebend bei der Beurteilung sind jedoch im See die Untiefen und im Fluß und Bach die ruhigen Stellen, also die Uferzone.

Der See ist je nach Trübung nur selten mehr als bis zu einer Tiefe bis max. 10 m produktiv. D.h., bis zu dieser Tiefe gedeihen Pflanzen, bilden sich Algen und eine Fülle von Nähr​tieren, auch die meisten Fische laichen hier. Einfach gesagt, hier wickelt sich fast die gesamte Produktivität der Gewässer ab.

In der darunterliegenden Dunkelzone finden wir meist nur noch Konsumenten, wie Raubfische oder abbauende Organismen wie Bakterien. 

Daraus folgert, daß ein See in der Regel um so produktiver sein wird, je größer sein Anteil an un​tiefen Stellen ist. Auch im Fließwasser zählt vor allem die Uferzone mit ihren ruhigen, besonnten Stellen und schützenden Unterschlüpfen zu den produktiven Biotopen.

Hier entwickeln sich die Nährtiere, der Fisch findet Schutz und kann hier im ruhig fließenden Wasser seinen Unterstand finden.

Bei einem kleineren Fließgewässer ist naturgemäß der Anteil an günstiger Uferzone relativ gesehen größer. Daraus läßt sich jedoch nicht schließen, daß der Anteil der Eigenproduktion des Gewässers proportional zur fruchtbaren Zone steigt.

Temperatur:

Ein weiterer Beurteilungsfaktor für die Produktivität des Gewässers ist seine Temperatur.

Die Wassertemperatur ist von folgenden Faktoren abhängig:


1. vom Klima und der Witterung


2. von der Jahreszeit


3. von der Höhenlage des Gewässers


4. von der Wassertiefe und


5. von der Art des Gewässers.

Die Wassertemperatur beeinflußt eine ganze Reihe von Faktoren, die für die Entwicklung und das Verhalten der Fische wichtig sind. Genau wie im Garten brauchen auch im Wasser die Pflanzen nebst Licht und Nährstoffen auch eine ausreichende Temperatur, um sich zu entwickeln. Zur Ent​wicklung der Nährtiere und der Fische - vom Ei bis zum geschlüpften Tier - bedarf es auch einer ge​wissen Wassermenge. Diese Tatsache ist ihnen ja durch den Begriff der "Tagesgrade" bei der Ent​wicklung der Fische bekannt. Im kalten Wasser dauert die Entwicklung wesentlich länger und somit ist die Anzahl der Generationen entsprechend kleiner.

Bei fast allen Fischarten wird bei 5 bis 10 Grad Celsius der Entwicklungsnullpunkt erreicht.

Was nichts anderes bedeutet, als daß bei diesen Temperaturen das Wachstum ganz eingestellt wird.

Die Fische finden im kalten Wasser logischerweise weniger Nahrung, dazu kommt eine Verminde​rung der Verdauungstätigkeit.

Sie ändert sich bei einem Temperaturunterschied von etwa 10 Grad Celsius um das Doppelte. Der gleiche Fisch könnte also z.B. bei 15 Grad Celsius doppelt soviel Futter verdauen als bei 5 Grad.

Schließlich löst sich der lebenswichtige Sauerstoff im kalten Wasser bedeutend besser als im warmen Wasser.

Beim Fisch verhält es sich genau umgekehrt, sein Bedarf steigt mit zunehmender Temperatur.

Fließgeschwindigkeit:

Ein weiterer Faktor in der Berücksichtigung für Bewirtschaftungsmaßnahmen wäre die Fließge​schwindigkeit des Gewässers. Von der Stärke der Strömung ist in starkem Maße die Bodenbeschaf​fenheit abhängig. Bei hohen Geschwindigkeiten hält sich nur noch Grobschotter. Für Ablagerungen von Kies und Sand darf das Wasser nicht schneller als mit ca. 0,3 m/Sek fließen. (Was etwa Schrittgeschwindigkeit entspricht)

Die Bildung geeigneter Laichplätze hängt also auch stark von den Strömungsverhältnissen ab.

Der torpedoartige Körperbau der Forellen und Äschen ist dem schneller fließenden Wasser ange​paßt, der hochrückige Brassen hingegen hätte große Mühe, sich anderswo als in ruhigen Stellen zu halten. Große Unterschiede bestehen auch bei den Nährtieren. Gewisse Larvenarten kommen noch bis zu Fließgeschwindigkeiten von 3 m/Sek. vor.

Auch die Bewegung der Fische im Wasser ist sehr unterschiedlich. Die maximale Schwimmleistung bei Fischen liegt, um zwei Extreme zu nennen:


- beim Lachs bei ca. 8 m/Sek.


- beim Karpfen nur bei ca. 0,4 m/Sek.

Das sind natürlich Eckwerte und man darf nicht glauben, daß ein Fisch sich in einem solch schnell fließenden Gewässer heimisch niederlassen und zur Arterhaltung beitragen würde.

Vegetation:

Die Vegetation in und an den Gewässern spielt eine wichtige Rolle und muß berücksichtigt werden.

Das Vorhandensein von Pflanzen im und am Wasser ist abhängig von Nährstoffen, Licht, Temperatur, Fließgeschwindigkeit, Wassertiefe usw.

Dem Fisch bieten sie Schatten, Schutz vor Feinden, Laichmöglichkeiten und Nahrung.

Chemische Einflüsse:

Wesentlichen Einfluß auf die Eigenproduktion der Gewässer haben die chemischen Bestandteile.

Hier denkt man nicht an die Verschmutzung und Überdüngung durch Detergentien (Wasch-, Spül-, Düngemittel usw.), sondern an die natürlichen im Wasser gelösten Stoffe.

So ist allein schon der Sauerstoffgehalt ein Indikator für die vorkommenden Nährtiere und Fische. Stickstoff- und Phosphorverbindungen sind ausschlaggebend für das Pflanzenwachstum.

In kalkhaltigen Bächen gedeiht nebst anderen Arten der Bachflohkrebs besonders gut.

Als wichtiger Nahrungsträger ermöglicht er eine große Nahrungsausbeute für die zu besetzenden Fische. Kalkreiche Gewässer jedoch sind z.B. wesentlich artenärmer. Auch vermehrt im Wasser ge​löste Eisenverbindungen sind eher besiedelungsfeindlich.

Bestandskontrollen und Fangstatistik:

Wie bereits dargestellt wurde, ist jeder Besitzer bzw. Pächter eines Fischwassers gesetzlich verpflichtet, den Fischbestand zu hegen. Die wichtigste Grundlage hierfür ist eine gut geführte Fangstatistik, in der alle dem Gewässer entnommenen Fische enthalten sind. Leider hapert es in diesem Punkt in vielen Vereinen ganz gewaltig. Genau genommen sollte in den Vereinsstatuten aufgeführt sein, daß jedes Mitglied sorgfältig jeden Angeltag und Fang jedes einzelnen Fisches in eine Fangliste einträgt. Eine solche Statistik sollte enthalten:

· Name des Gewässers

· Fangtag (muß sofort bei Beginn des Angelns eingetragen werden. Darf nicht gelöscht werden, wenn nichts gefangen wird, da zum Nachweis der Angelintensität auch diese Angabe wichtig ist).

· Fischart (jeder Fisch ist einzel einzutragen)

· Länge in cm

· Gewicht in kg

Am Jahresende hat der (ausgebildete - Idealfall) Gewässerwart von allen Mitgliedern die Fangergebnisse einzusammeln und für jedes Gewässer auszuwerten. Es interessieren dabei:

· Gesamtfang in kg,

· Gewicht der einzelnen Fischarten in kg,

· Anzahl der Fangtage mit und ohne "Erfolg".

Wird die Statistik mehrerer Jahre miteinander verglichen, kann erkannt werden, ob und bei welchen Arten es zu höheren oder geringeren Erträgen kam. Es werden Veränderungen im Fischbestand aufgezeigt, die auf Einflüsse von außen wie z. B. Eutrophierung oder zu starke bzw. zu geringe Befischung einzelner Arten hindeuten. Es wird aber auch aufgezeigt, ob einzelne Fischarten für ein Gewässer geeignet sind, wenn der Besatz zwar gut, der Fang aber schlecht war. Sie läßt, kurz gesagt, erkennen, ob der "richtige" Fisch nicht nur aus, sondern auch ins Wasser kam.

Zum Schluß sei noch bemerkt, daß eine gut - und ehrlich - geführte Statistik bei Schadensfällen sehr hilfreich sein kann.

Wichtige Grundsätze für die Durchführung von Besatzmaßnahmen

a)
Bei der Abfischung des zukünftigen Besatzes sollte der Gewässerwart oder andere kundige Ver​einsmitglieder anwesend sein.

Hierbei sollte schon im Voraus auf Erkrankungen oder Parasitenbefall kontrolliert wer​den.

b)
Auch der Transport sollte mitbegleitet werden.

c)
Beim Überführen der Besatzfische in das eigene Gewässer sollte das Umsetzen mitbe​aufsichtigt werden. Die Besatzfische sind nach der Temperaturangleichung an geeigneten Uferabschnitten vorsichtig in das Gewässer zu entlassen.  Das Umsetzen darf nicht unter Zeitdruck geschehen! 

Besatz (Größe und Menge):

Wenn wir über Besatzmaßnahmen reden, müssen wir uns über folgende Grundsätze im klaren sein:

1. Bei der Auswahl von Besatzarten müssen auch stets solche Fischarten berücksichtigt werden, die nicht unbedingt zum wirtschaftlichen Wert eines Gewässers beitragen, sondern von Natur aus immer schon Bestandteil der Gewässer waren. Hier sind die Kleinfischarten gemeint, die auf der "Roten Liste" stehen und aufgrund des Verschmutzungsgrades unserer Gewässer gefährdet oder vom Aussterben bedroht sind. Wir müssen diese Arten durch Besatz wieder in unseren Gewässern heimisch machen, dann werden auch Züchter und Institute solche Fische für Besatzzwecke anbieten.

2. Da Brütlinge und Vorsömmerlinge wegen der Großen Anfälligkeit und der hohen Sterblichkeits​quote kaum oder nur bedingt für einen Besatz in Frage kommen, sollte ein ge​mischter Besatz vor allem mit Sömmerlingen und Jährlingen gewählt werden. Etwa 2/3 Sömmerlinge und 1/3 Jährlinge sollten mengenmäßig im Gewässer verteilt werden. Ausschlaggebend ist jedoch in jedem Falle die beurteilte Situation des jeweiligen Gewässers. Es ist durchaus denkbar, ein Gewässer zu stark zu besetzen, was zwangsläufig mit Ver​lusten bzw. "Verbuttung" verbunden wäre.

Verteilung der Besatzfische:

Große Bedeutung kommt der Verteilung der Besatzfische im Gewässer zu. Hier handelt es sich zudem um eine typische Arbeit für den Gewässerwart.

Ebenso wie von der Menge, den Größen und der Arten wird der Erfolg von der richtigen Verteilung abhängen.

Besonders bei kleinen Fischen überleben oft nur wenige, weil sie zu konzentriert eingesetzt wurden. Sie sind vorübergehend - als reichlich vorhandene und lohnende Beute - die Nahrung der Raubfische, oft auch der eigenen Artgenossen.

Wer also mit seinen kleinen Besatzfischen kilometerweit läuft und an allen geeigneten Stellen ganz geringe Stückzahlen aussetzt, der verrichtet echte Bewirtschaftungsarbeit, die ganz bestimmt von Erfolg gekrönt sein wird.

Schonmaßnahmen:

Zu den wirkungsvollsten Schonmaßnahmen gehört die korrekte Behandlung gefangener Jungfische. Hier sollten wir Angler wirklich alle egoistischen Interessen hintenanstellen und durch Beach​tung aller notwendigen Maßnahmen Jungfische oder untermaßige Fische schützen. Wobei meines Erachtens die gesetzlichen Schonmaße wirklich nur Mindestmaße sein können.

Das Fangmaß erfüllt den Zweck eines Schonmaßes, d.h. doch, daß diese Fische ihre Ge​schlechtsreife erreicht haben sollten, um wenigstens einmal ablaichen zu können und somit zur Ei​genproduktion des Gewässers beitragen.

Doch dürfen daraus nicht die umgekehrten Schlüsse gezogen und zu hohe Fangmaße eingeführt werden.

Neben Verlusten wegen der natürlichen Sterblichkeit müssen auch die Interessen der an unsere Ge​wässer stürmenden Angler bedacht werden.

Um jedoch ein Überfischen der Gewässer zu verhindern, sollten auf jeden Fall die Fangmethoden Beschränkungen auferlegt bekommen. Man sollte immer mehr dazu übergehen, die künstlichen Kö​der zu favorisieren. Wo dieses aus Gründen der Fischart und des Gewässers nicht möglich ist, soll​ten auf jeden Fall die Anfüttermengen (soweit überhaupt zugelassen) beschnitten werden. Hier sollten wir wirklich Egoismus vermeiden, denn auch durch zu große Anfüttermengen fügen wir un​seren Gewässern erhebliche Schäden zu.

Besatzprobleme

§ 4 des Landesfischereigesetzes fordert unter anderem mit folgendem Wortlaut: 

"Das Fischereirecht umfaßt ..... die Pflicht, im Rahmen der eigenen Leistungsfähigkeit einen der Größe und Beschaffenheit des Gewässers entsprechenden Fischbestand zu hegen und zu erhalten". 

Dies bedeutet in Konsequenz, daß die Zusammensetzung des Fischbestandes, der Beschaffenheit des Gewässers entspricht und nicht vorrangig den Wünschen der Fischereiberechtigten gerecht werden muß. Diese Hegepflicht setzt natürlich eine Fülle von Kenntnissen voraus, um die Zusam​menhänge und Querverbindungen einer Biozönose (Lebensgemeinschaft) zu erfassen und zu verste​hen.

Da jedes Gewässer aufgrund seines Typus seine Eigenart hat, und auf Veränderungen im nicht​biologischen oder biologischen Bereich empfindlich reagiert, ist es immer als Individuum zu be​handeln.

Dies setzt Verständnis, Wissen und Feinfühligkeit voraus, um nicht dem Gewässer, dem Fischbe​stand und damit sich selbst als Fischereiberechtigten zu schaden.

Fast alle von Vereinen befischte Gewässer mit Ausnahme größerer Seen und Flüsse werden stärker befischt, als es ihrer natürlichen Ertragsfähigkeit entspricht. Zur Erhaltung des Fischbestandes und der Artenvielfalt muß deswegen meist jährlich ein künstlicher Besatz an noch nicht fangfähigen Fischen eingebracht werden. Hierbei sind besonders Kleinfischarten, die heute auf der "Roten Liste" stehen und in ihrem Bestand gefährdet oder vom Aussterben bedroht sind, zu be​rücksichtigen.
